
 

Sehr geehrte …………………

 

am vierzehnten  Tag,  des  zehnten  Monats  im Jahre  zweitausendfünfzehn  fand  der  Mann max: aus  der
Familie mustermann, ein Schreiben mit dem Titel „LADUNG“ des Amtsgerichts Entenhausen, gerichtet an
die jur. PERSON MAX MUSTERMANN, ein Rechtssubjekt deren Urheber und Schöpfer die Bundesrepublik
Deutschland/BUND  bzw.  der  Bundesstaat  Hessen  ist.  Da  eine  Zustellung  nur  an  eine  prozeßfähige,
natürliche  Person,  nicht  jedoch  eine  juristische  Person  erfolgen  kann  ist  die  Zustellung  mangels
Prozeßfähigkeit unwirksam. 

 

Die Formulierung des Schreibens mit dem Titel „LADUNG“ ist für den Unterzeichner z.Z. unverständlich bzw.
nicht zu verstehen. Das Schreiben suggeriert, daß die Person „Herrn MAX MUSTERMANN“ zu dem Termin
geladen ist. Ist das Schreiben so zu verstehen,  daß der Mensch max, zu dem in der Ladung genannten
Termin die juristische PERSON/Treuhand/Stiftung/Geburtenbond an das Amtsgericht  Entenhausen liefern
soll? Dazu bedarf es jedoch zunächst eines Beförderungsvertrages [§ 453 HGB] um einen Transport auf der
Schiene,  der  Straße,  zur  See,  in  der  Luft,  auf  Binnenwasserstraßen  oder  einer  Kombination  dieser
Verkehrsträger durchzuführen.

 

Bitte teilen Sie dem Unterzeichner mit, ob Ihr o.g. Schreiben als Beförderungsauftrag nach [§ 453 HGB] zu
verstehen ist. Hiezu bedarf es aber noch einer wirksamen Unterschrift [§ 126 BGB].  Auch eine Abschrift ist
mit Unterschrift zu unterzeichnen [§ 408 HGB]. Doch stellt sich nun für den Unterzeichner die Frage, wie
kann die jur. Person MAX MUSTERMANN geladen werden, wenn diese schon bei Gericht hinterlegt ist.

Die Vertreter des Amtsgerichts -  der Urkundsbeamte bzw. [Richter] - sind doch als Treuhänder bzw. im
Auftrag  des  Treuhänders  bereits  im  Besitz  der  Person  MAX  MUSTERMANN  und  damit
verfügungsberechtigt. Oder ist beabsichtigt, den Menschen max: zu dem Termin einzubestellen um ihm die
Treuhandschaft  an der jur.  PERSON MAX MUSTERMANN zu übertragen, also einen Treuhandwechsel
vorzunehmen und damit die Haftung auf den Menschen zu übertragen?

 

Der  Unterzeichner  hatte  sich  in  den  bisherigen  Mitteilungen  lediglich  dahingehend  bereit  erklärt,  als
Drittpartei  und  Begünstigter  -  unter  den  Ihnen  vorliegenden  Bedingungen,  an  der  Verhandlung
teilzunehmen, um zur besseren Sachaufklärung beizutragen.

Bei dem Unterzeichner handelte es sich nicht um die Person MAX MUSTERMANN und auch nicht um
dessen Organverwalter/Treuhänder.

_________________________________________________

 

Doch auch die Ordnung zu der anberaumten Verhandlung über die jur. PERSON MAX MUSTERMANN läßt
Unverständnis aufkommen. Ganz nach der „Fiktionstheorie“ wonach es eine jur. PERSON zu schaffen gilt,
um ihr herrenlose Rechte zuordnen zu können.

 
Als „herrenlose Rechte“ sind u.a. die [Zivilprozeßordnung (ZPO)] als auch die [Strafprozeßordnung StPO) zu
werten 

[Ladung nach ZPO § 274, nach StPO § 133 und § 216].

In  deren  Eingangsformel  finden  wir  die  Zuständigkeit-  die  Berechtigung  und  Verpflichtung  der
Wahrnehmung einer Aufgabe, geregelt. Die allgemeine Regelung der staatlichen Zuständigkeit ist in

https://de.wikipedia.org/wiki/Bef%C3%B6rderungsvertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrstr%C3%A4ger


der Verfassung enthalten. 
 
Die Eingangsformel der ZPO lautet:
 
Wir…..
Verordnen im Namen des Deutschen Reiches, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates und des
Reichstages, was folgt.

 

 
Die Eingangsformel der StPO lautet:
 
Wir…..
Verordnen im Namen des Deutschen Reiches, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates und des
Reichstages, was folgt.

 

Folglich muß ein Entscheidungskörper einer anberaumten Verhandlung, die auf der Grundlage der ZPO
oder der StPO geführt werden soll, im Besitz einer Genehmigung / Legitimation des Deutschen Reiches
sein. 

 

Es ergeht folgender Beschluß:

 

Der Adressat JENS WICHTIG, geb.                tätig als [Richter am Amtsgericht Entenhausen] hat binnen 72
Stunden nach Zustellung dieses Schreibens eine Genehmigung / Legitimation des Deutschen Reiches dem
Souverän und Unterzeichner zuzustellen bzw. vorzulegen und zu erklären,  wer ihn  wann nach welchem
Rechtskreis als [Richter am Amtsgericht Entenhausen] autorisiert bzw. legitimiert hat. Erfolgt diese nicht gilt
ultra vires. 

 

Begründung:

Aufgrund fehlender Organe scheint eine Bestallung zum Richter eines Deutschen Gerichts nicht möglich, da



eine Verhandlung auf  der Grundlage der ZPO oder der StPO nur von einem gesetzlichen Richter  des
Deutschen Reiches geführt  werden kann.  Nach der  Streichung des [§ 15 Gerichtsverfassungsgesetzes
(GVG)], wonach alle Gerichte Staatsgerichte sind, kann es sich folglich bei dem [Amtsgericht Entenhausen]
nur um ein Gericht im Sinne des [§ 16 GVG] handeln,  einem unstatthaften Ausnahmegericht. 


